
 

Geschäftsstelle: 
Natur- und Umweltschutzzentrum: 
Berliner Platz 4, 1787 Hameln 
Tel.: 05151-13671 

Spendenkonto: 
Volksbank Hameln-Stadthagen  
IBAN DE83 2546 2160 0704 4917 00 
BIC   GENODEF1HMP 

Der BUND ist ein anerkannter Naturschutzverband nach § 63 
Bundesnaturschutzgesetz. Spenden sind steuerabzugsfähig. Erbschaften 
und Vermächtnisse an den BUND sind von der Erbschaftssteuer befreit. 
Wir informieren Sie gerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bauleitplanverfahren: „Erweiterung des Gewerbegebietes Wilhelm-Lampe-Straße“ 
hier: Vorab-Beteiligung der nach § 38 NAGBNatSchG anerkannten Naturschutzverbände, 
Schreiben der Stadt Hameln vom 31.08.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu dem o.g. Verfahren gibt es von Seiten der BUND Kreisgruppe Hameln-Pyrmont folgende 
Bedenken bzw. Fragen:  

1. Gibt es eine Bedarfsanalyse für eine weitere Tankstelle in Hameln bzw. eine 
Auswirkungsanalyse für die bestehenden Tankstellen im unmittelbaren Nahbereich? 
Woraus ergibt sich die Aussage einer Versorgungslücke für einen Tankstellenneubau 
in Richtung Hessisch Oldendorf? Es gibt die Shell-Tankstelle Irmscher am 
Reimerdeskamp und die 1936 errichtete Wehrberger Tankstelle, welche zu den 
ältesten Tankstellen Deutschlands gehört und unter Denkmalschutz steht.  

2. Wurden im Vorfeld die beiden genannten Hamelner Unternehmungen zu den Plänen 
und den Auswirkungen für ihre Gewerbe befragt?  

3. Aus Sicht des BUND ist eine Neuausweisung von Gewerbeflächen (auf der grünen 
Wiese) zwingend in einen Abwägungsprozess zum Bestand zu setzten, um Brachfall 
bestehender Gewerbeflächen ausschließen zu können.  

4. Derzeit wird die Shell-Tankstelle am E-Center (Reimerdeskamp) zurückgebaut, da 
sich der Betrieb nicht wirtschaftlich rechnete. Insofern ist eine Bedarfsprüfung mehr 
als angebracht. 

5. Die beplante Fläche liegt in unmittelbarer Wesernähe. Welche Auswirkungen hätte 
die Ansiedlung einer Tankstelle bei welchen Überschwemmungsszenarien? Wir 
bitten hier um Darstellung der Risiken für Natur und Mensch im Hochwasserfall.  

6. Welche Auswirkungen hat eine möglicherweise erforderliche Fahrbahnverbreiterung 
(Einrichten einer Linksabbiegespur) der B 83 für den dort vorhandenen 
Baumbewuchs?  

7. Gibt es Bewertungen eines zusätzlichen Unfallrisikos für die B 83? 

8. Wir bitten um Erläuterung des Satzes: „Auf Pflanzstreifen entlang der Fischbecker 

Landstraße soll in der weiteren Planung entgegen dem Bestandsgebiet verzichtet 
werden, da dieser mit der Nutzung Tankstelle nicht zu vereinbaren ist.“ Wer stellt 
dieses These auf? Worauf ist sie begründet? 

9. Worauf begründet sich ein zusätzlicher Bedarf an Gewerbeflächen außerhalb der 
bestehenden Bebauung für Hameln? Wie groß ist derzeit der Bestand an freien, 
erschlossenen Gewerbegrundstücken im Stadtgebiet?  
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10. Die Gehölze und die alten Gebäudekomplexe sind (vor Fällung und Abriss) auf 
Vorkommen der Avifauna sowie auf Fledermausbesatz zu 
untersuchen/kontrollieren. Ebenfalls sind Amphibien zu untersuchen. Dies ist 
entsprechend in einem Bericht darzustellen. Für eine sach- und fachgerechte 
Abarbeitung der Eingriffsregelung sind die Biotoptypen zu erfassen, 
darzustellen und zu beschreiben. Ebenfalls sind mögliche 
Kompensationsmaßnahmen in dem Umweltbericht zu integrieren.  
Wir weisen darauf hin, dass aus naturschutzfachlicher und –rechtlicher Sicht 
folgende Erfassungen stattfinden müssen: 
·         Avifaunistische Erhebung 
·         Fledermaus Erfassung 
·         Amphibien Erfassung 
·         Biotoptypen 
·         Darstellung und Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen 

 
Aus unserer Sicht begründen die oben genannten Fragen erhebliche Zweifel an der 
städtebaulichen Notwendigkeit der Planungen. Wir bitten hier um eine besonders kritische 
Würdigung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft, die auch im Landschaftsbild eine 
deutliche Verschlechterung durch die geplante Tankstelle erfahren würden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Luftbilder /Planzeichnungen:  

 
Anlage / relevante Presseberichte zum Thema:  
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